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Schreiben des Staatsministeriums vom 6. Februar 2012 (Az.: V-0123.049):

Bezug nehmend auf meine Regierungserklärung vom 28. September 2011 und die
zuvor erfolgte mündliche Unterrichtung des EU-Ausschusses des Landtags über
Maßnahmen zur Eurostabilisierung und die aktuelle Rettungsschirmreformgesetzge-
bung am 16. September 2011 übersende ich anliegend die Vereinbarung zwischen
Bund und Ländern über die Unterrichtung des Bundesrats durch die Bundesregie-
rung gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 StabMechG (Anlage 1). Sie ist mit der Unterschrift
durch das Bundesministerium für Finanzen am 24. Januar 2012 in Kraft getreten.

Die auf dem Euro-Sondergipfel am 21. Juli 2011 beschlossene Ausweitung der
Aufgaben des bestehenden Euro-Rettungsschirms (EFSF) hatte eine Änderung
des EFSF-Rahmenvertrags erforderlich gemacht. Diese wiederum wurde inner-
staatlich durch eine Anpassung des StabMechG (siehe Anlage 2) umgesetzt. Das
Gesetzgebungsverfahren zum neuen StabMechG wurde am 30. September 2011
mit der Plenarsitzung des Bundesrats abgeschlossen. 

Die sechs verhandlungsführenden Länder (BW, BY, BE, SL, RP und HE) konn-
ten erreichen, dass in diesem Kontext auch die Beteiligungsrechte des Bundesrats
geregelt werden. In der Verhandlungsgruppe haben Baden-Württemberg als Vor-
sitzland des EU-Ausschusses des Bundesrats und Berlin als EMK-Vorsitzland 
eine zentrale Rolle eingenommen. 

Dem Abschluss der Vereinbarung waren schwierige Verhandlungen mit der Bun-
desregierung vorausgegangen, die leider über weite Strecken rein formaljuristisch
argumentierte und zunächst jede Beteiligung der Länderkammer ablehnte. Die
Bundesregierung argumentierte, der Euro-Rettungsschirm sei keine Angelegen-
heit der EU. Deshalb würden die Begleitgesetze zum Vertrag von Lissabon, die
die Unterrichtung des Bundesrats in EU-Angelegenheiten regeln, nicht greifen.
Aufgrund dieser Haltung musste für die Beteiligung des Bundesrats eine geson-
derte Regelung gefunden werden.

Mitteilung

der Landesregierung

Abschluss der Bund-Ländervereinbarung zum Stabilisierungs-
mechanismusgesetz (StabMechG)
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Es ist ein Erfolg für die Länder, dass die Beteiligungsrechte des Bundesrats nun in
einer Bund-Ländervereinbarung festgehalten sind. Dabei geht es vor allem um die
Unterrichtung des Bundesrats bevor Maßnahmen der EFSF eingeleitet werden.
Die Vereinbarung regelt, dass die Bundesregierung den Bundesrat in Angelegen-
heiten des StabMechG umfassend unterrichten muss. Ein Vergleich der Verein -
barung mit dem StabMechG zeigt, dass erreicht werden konnte, dass der Bundes-
rat im Hinblick auf die Beteiligung in diesem wichtigen Bereich auf Augenhöhe
mit dem Bundestag steht. Dies ist gerade auch im Hinblick auf das für Mitte 2012
geplante Inkrafttreten des dauerhaften Euro-Rettungsschirms (ESM) wichtig.
Dann wird sich die Frage der Beteiligung des Bundesrats erneut stellen.

Friedrich

Minister für Bundesrat, Europa und 
internationale Angelegenheiten
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Anlage 2
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